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 Verjährung    

Diese Angaben sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Augsburg • Telefon 0821 50301-0 

Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es www.ott-partner.de 

jedoch notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen.  

 

 

I .  Ver jährung 

Die Verjährung bedeutet den Verlust von Ansprüchen, beispielsweise Forderungen. Sofern Verjährung eingetreten ist, bleibt der 

Anspruch zwar bestehen; der Schuldner ist jedoch berechtigt, die Einrede der Verjährung zu erheben und die Leistung zu verweigern, 

§ 214 BGB. Der Anspruch ist dann nicht mehr (gerichtlich) durchsetzbar. 

 

 

 

I I .  Beginn, Dauer,  Ende 

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre, § 195 BGB.  

Sie gilt für sämtliche Ansprüche, für die keine anderslautende Sonderregelung besteht; insbesondere Forderungen aus Kaufverträgen, 

Dienstleistungsverträgen, Werkverträgen, Schadensersatzansprüche oder wiederkehrende Leistungen (Miete, Arbeitsentgelt u.a.).  

 

Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist (z.B. durch Zugang der Rechnung oder durch 

festgelegtes Zahlungsdatum in einem Vertrag) und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des 

Schuldners Kenntnis erlangt hat, § 199 BGB. 

 

Beispiel: Anspruch entstanden 15.05.2022 

 Beginn regelmäßige Verjährungsfrist  31.12.2022, 24:00 Uhr 

 Ende regelmäßige Verjährungsfrist  31.12.2025, 24:00 Uhr 

 

 

 

I I I .  Hemmung der Verjährung 

Der Lauf von Verjährungsfristen kann durch verschiedene Maßnahmen zeitlich verlängert – also gehemmt – werden, z. B. durch  

 

• laufende Verhandlungen, § 203 BGB,  

• Rechtsverfolgung, § 204 ff. BGB (insbesondere Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids, Klageerhebung u.a.),  

• Leistungsverweigerungsrecht, § 205 BGB  

• weitere Hemmungstatbestände, §§ 206 ff. BGB  

 

Die Hemmung endet regelmäßig sechs Monate nach der letzten Verfahrenshandlung und beginnt erneut mit einer weiteren 

Verfahrenshandlung. 

 

 

 

IV.  Beratung, Geltendmachung und Durchsetzung ihrer Ansprüche 

Wir beraten Sie gerne individuell zu allgemeinen Fragen hinsichtlich der Verjährung, zu konkreten Fällen, in denen möglicherweise 

(noch in diesem Jahr) Verjährung droht, sowie zu Sachverhalten, für die gegebenenfalls besondere gesetzliche Regelungen gelten. 

 

Selbstverständlich übernehmen wir auch die außergerichtliche sowie gerichtliche Geltendmachung und Durchsetzung Ihrer Ansprüche. 

 

Sie erreichen uns hierzu telefonisch unter 0821 50301-0 oder 0821 50301-282 sowie per E-Mail unter info@ott-partner.de 

oder ditschek@ott-partner.de 
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